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1. Einleitung 

Die Mobilität innerhalb der Europäischen Union (EU) ist eine bedeutende Errungenschaft der eu-
ropäischen Integration. Menschen können (vorübergehend oder dauerhaft) in einen anderen EU-
Staat ziehen, z. B. um dort zu arbeiten oder ihren Ruhestand zu verbringen. Sich rechtmäßig im 
EU-Ausland aufhaltende Angehörige der EU-Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen ha-
ben in Bezug auf den Umfang der sozialen Sicherung „die gleichen Rechte und Pflichten auf-
grund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates“ (Ge-
bot der Gleichbehandlung).1 Dieses Gleichbehandlungsgebot gilt auch beim Zugang zu Leistun-
gen im Krankheitsfall.2 

Die Absicherung bei Krankheit ist in den Ländern der Europäischen Union jedoch unterschied-
lich geregelt.3 So existiert in Deutschland – einmalig unter den Ländern – ein duales Krankenver-
sicherungssystem in Form der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Kran-
kenversicherungen als Vollversicherungen.4 Erhebliche Unterschiede in den EU-Ländern finden 
sich insbesondere auch beim Leistungsumfang. Für die GKV in Deutschland wurde nach einer 
Beitragserhöhung in diesem Jahr mit Verweis auf ein Milliardendefizit bereits eine weitere für 
das kommende Jahr angekündigt. Leistungseinschränkungen werden jedoch seitens des zuständi-
gen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach abgelehnt.5  

 

1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit, Art. 4. 

2 Siehe hierzu näher Fachbereich Europa des Deutschen Bundestages, Unionsrechtliche Vorgaben für den Um-
fang von Leistungen bei Krankheit für arbeitslose Angehörige anderer EU-Mitgliedstaaten, Sachstand EU 6 – 
3000 – 022/23 vom 23. Mai 2023, abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/957136/6108289b348557dea161e66935c04650/EU-6-022-23-pdf-data.pdf. Zur Rechtmäßigkeit des 
Aufenthaltes von EU-Bürgern in der EU; auch in Bezug auf Nichterwerbstätige, die in der Regel über drei Mo-
nate hinaus zum Aufenthalt berechtigt sind, wenn sie über eine ausreichende Krankenversicherung und genü-
gend finanzielle Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, Gleichbehandlungsstelle, EU-Arbeitnehmer, abrufbar unter 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/eu-arbeitnehmer sowie Bundesministerium des 
Innern und für Heimat, Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern (EU-Freizügigkeit), abrufbar unter 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-
buerger-artikel.html. Diese sowie alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 11. Juli 2023.  

3 Zu Beiträgen, die eine länderübergreifende Bewertung der nationalen Gesundheitssysteme vornehmen, siehe 
auch eine Arbeit der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Vergleich von ambulanter und 
stationärer Versorgung in ausgewählten Ländern, WD 9 – 3000 – 017/23, Dokumentation vom 31. März 2023, 
Gliederungspunkt 2., abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/946330/32530aaa7b57fe59f76ea5d43c95aa37/WD-9-017-23-pdf-data.pdf sowie European Obser-
vatory on Health Systems and Policies, Health Systems and Policy Monitor (HSPM), abrufbar unter https://eu-
rohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor.  

4 Zu EU-Staatsangehörigen, die sich in Deutschland aufhalten, siehe Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer, 
Krankenversicherung, abrufbar unter https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/info-
thek/gesundheit.  

5 Tagesschau.de, Lauterbach kündigt höhere Beitragssätze an, Mitteilung vom 13. Juni 2023, abrufbar unter 
https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-kassenbeitraege-100.html.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/957136/6108289b348557dea161e66935c04650/EU-6-022-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/957136/6108289b348557dea161e66935c04650/EU-6-022-23-pdf-data.pdf
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/eu-arbeitnehmer
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-buerger-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-buerger-artikel.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/946330/32530aaa7b57fe59f76ea5d43c95aa37/WD-9-017-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/946330/32530aaa7b57fe59f76ea5d43c95aa37/WD-9-017-23-pdf-data.pdf
https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor
https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/health-systems-monitor
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/infothek/gesundheit
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/infothek/gesundheit
https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-kassenbeitraege-100.html
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Der vorliegende Sachstand befasst sich mit dem Zugang zum Gesundheitssystem für EU-Bürger, 
seiner Finanzierung und dem konkreten Leistungsumfang in den Ländern Frankreich, Italien, Po-
len und Spanien. Dabei werden auftragsgemäß auch Zuzahlungspflichten in den einzelnen Län-
dern dargestellt.  

2. Frankreich 

2.1. Zugang und Finanzierung 

In Frankreich besteht grundsätzlich eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht. Die Mitglied-
schaft beruht in erster Linie auf dem Kriterium der Erwerbstätigkeit, nachrangig auf dem des dau-
erhaften mindestens seit drei Monaten bestehenden rechtmäßigen Wohnsitzes.6 Minderjährige 
Kinder sind über die erwerbstätige Person mitversichert. Ehepartner sowie Partnerinnen bzw. 
Partner in eheähnlicher Gemeinschaft sind beitragsfrei versichert. Im Rahmen des französischen 
Sozialgesetzbuches (Code de la Sécurité Sociale) gibt es verschiedene Kategorien von Kranken-
kassen, die von der Berufsgruppe abhängen und nahezu gleiche Leistungen erbringen. Die Mehr-
zahl der Bevölkerung ist in den Primärkassen versichert (fast alle abhängig Beschäftigten und 
ihre Angehörigen), während z. B. die in der Landwirtschaft Tätigen und weitere Berufsgruppen 
wie Bahnangestellte jeweils einer weiteren Kategorie zugeordnet werden. Der Leistungskatalog 
wird vom zuständigen Ministerium nach entsprechender Prüfung durch eine unabhängige wis-
senschaftliche Institution angepasst. Eine substitutive Privatversicherung wie in Deutschland be-
steht – wie auch in den nachfolgend aufgeführten Ländern – in Frankreich nicht. Private Zusatz-
versicherungen spielen allerdings aufgrund hoher Eigenbeteiligungen eine große Rolle. So haben 
rund 95 Prozent der Bevölkerung eine solche Zusatzversicherung abgeschlossen. Organisatorisch 
haben Versicherte, die älter als 16 Jahre sind, eine hausärztliche Praxis zu bestimmen, die im Be-
darfsfall an fachärztliche Praxen überweist. Ein direktes Aufsuchen einer fachärztlichen Praxis 
hat eine deutlich geringere Kostenerstattung zur Folge.7 

Finanziert wird das Krankenversicherungssystem zu einem großen Teil durch die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und Versicherten. Dazu kommen eine 

 

6 Mutual Information System on Social Security - MISSOC, Frankreich, Anwartschaftszeit: „Unterliegt der Vo-
raussetzung einer Erwerbstätigkeit (ab der ersten Arbeitsstunde) oder eines dauerhaften und rechtmäßigen 
Wohnsitzes seit mindestens 6 Monaten (die Gesundheitskosten können unter bestimmten Bedingungen ab dem 
3. Monat des Aufenthalts zurückerstattet werden).“ MISSOC ist ein von der EU geschaffenes gegenseitiges Infor-
mationssystem zur sozialen Sicherheit und gibt auch eine Übersicht zu den Leistungen bei Krankheit. Insbeson-
dere der Tabelle II. Krankheit-Sachleistungen mit Stand 1. Juli 2022 wurden im Hinblick auf die versicherten 
Personengruppen und ihre Kostenbeteiligung für Frankreich und die übrigen ausgewählten Länder Informatio-
nen zu dieser Arbeit entnommen. Diese Tabelle wird nachfolgend zitiert mit MISSOC. 

7 MISSOC; Neubauer, Günter u. a., Ambulant-ärztliche Versorgung, Ein Blick ins westeuropäische Ausland, Wis-
senschaftliches Institut der PKV (Hrsg.), 2021, S. 5 und S. 9, abrufbar unter https://www.wip-pkv.de/filead-
min/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-
_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswe-
sen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S. 71 ff.; Müller, Michael, Das deutsche Gesundheitssystem 
im internationalen Vergleich, 13. Februar 2020, abrufbar unter https://blog.oecd-berlin.de/das-deutsche-gesund-
heitssystem-im-internationalen-vergleich.  

https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://blog.oecd-berlin.de/das-deutsche-gesundheitssystem-im-internationalen-vergleich
https://blog.oecd-berlin.de/das-deutsche-gesundheitssystem-im-internationalen-vergleich
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zweckgebundene, steuerähnliche Abgabe, weitere Steuern und Abgaben sowie umfangreiche Ei-
genbeteiligungen der Versicherten.8 Für Einkommensschwache und für bisher Nichtversicherte 
besteht seit dem Jahr 2016 ein staatlich begünstigter Zugang zur Krankenversicherung. Dieser 
kommt zum Tragen für alle Einwohnerinnen und Einwohner, die sich seit mindestens drei Mo-
naten in Frankreich aufhalten und nicht bereits bei einer anderen Krankenkasse versichert sind. 
Die Finanzierung erfolgt in dem Bereich überwiegend durch Steuermittel.9 Erst ab einem be-
stimmten Mindesteinkommen werden hier Versicherungsbeiträge erhoben.10  

2.2. Zuzahlungen 

In Frankreich gilt – von Ausnahmen wie der stationären Behandlung und dem Erwerb von Arz-
neimitteln abgesehen11 – grundsätzlich das Kostenerstattungsprinzip, das heißt, die Patientin 
bzw. der Patient zahlt zunächst die erbrachte Leistung, bevor die Kosten erstattet werden. Dabei 
werden in der Regel nicht alle Kosten übernommen.12  

2.2.1. Ambulante ärztliche bzw. zahnärztliche Behandlungen 

Der Erstattungssatz variiert je nach Art und Leistung sowie nach Berufsgruppe. Bei den Primär-
kassen beträgt die Kostenbeteiligung für ambulante Behandlungen 30 Prozent (allgemein- bzw. 
fachärztliche oder auch im Krankenhaus vorgenommene ambulante Versorgung) zuzüglich  

 

8 Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, 
S. 73; Neubauer, Günter u. a., Ambulant-ärztliche Versorgung, Ein Blick ins westeuropäische Ausland, Wissen-
schaftliches Institut der PKV (Hrsg.), 2021, S. 5, abrufbar unter https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Do-
kumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaei-
sche_Ausland.pdf.  

9 Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, 
S. 72. 

10 Näheres dazu in französischer Sprache über das französische Gesundheitsministerium, Ministère de la Santé et 
de la Prévention. La mise en place de la Protection Universelle Maladie, 2019, abrufbar unter 
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/securite-sociale/article/la-mise-en-place-de-la-protection-universelle-
maladie.  

11 Weitere Ausnahmen, die sich auf bestimmte Personengruppen wie Schwangere beziehen, sind dargestellt in 
Neubauer, Günter u. a., Ambulant-ärztliche Versorgung, Ein Blick ins westeuropäische Ausland, Wissenschaftli-
ches Institut der PKV (Hrsg.), 2021, S. 6, abrufbar unter https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Doku-
mente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaei-
sche_Ausland.pdf. 

12 Nach einer Studie leisten Versicherte in Frankreich über 1.900 Euro jährlich an Zuzahlungen. Näher dazu Neu-
bauer, Günter u. a., Ambulant-ärztliche Versorgung, Ein Blick ins westeuropäische Ausland, Wissenschaftli-
ches Institut der PKV (Hrsg.), 2021, S. 7, abrufbar unter https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Doku-
mente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaei-
sche_Ausland.pdf. Zu einer aktuellen tabellarischen Übersicht der Leistungen mit Verweis auf eine aktuelle 
Internet-Seite der französischen Krankenversicherung siehe auch GKV-Spitzenverband, Urlaub in Frankreich, 
Merkblatt über Leistungen der Krankenversicherung, 1. März 2023, S. 2 ff., abrufbar unter 
https://www.dvka.de/media/dokumente/merkblaetter/urlaub_im_ausland/Urlaub_Frankreich.pdf. Eine ausführ-
liche Darstellung über die Zuzahlungen findet sich in französischer Sprache auch unter L'Assurance Maladie, 
Ce qui est remboursé, abrufbar unter https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse.  

https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/securite-sociale/article/la-mise-en-place-de-la-protection-universelle-maladie
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/securite-sociale/article/la-mise-en-place-de-la-protection-universelle-maladie
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.wip-pkv.de/fileadmin/DATEN/Dokumente/Studien_in_Buchform/WIP-2021-Ambulant_aerztliche_Versorgung-_Ein_Blick_ins_westeuropaeische_Ausland.pdf
https://www.dvka.de/media/dokumente/merkblaetter/urlaub_im_ausland/Urlaub_Frankreich.pdf
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse
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ein Euro je Behandlung bis zu einer Grenze von 50 Euro je Person und Jahr.13 Die gesonderte Zu-
zahlung von einem Euro entfällt bei der zahnärztlichen Behandlung.14 Anstelle der 30-prozenti-
gen Zuzahlung wird für besonders kostenintensive Behandlungen, bei denen der Erstattungssatz 
bei 120 Euro oder darüber liegt, ein Pauschalbeitrag von 24 Euro erhoben. Ausnahmen in Form 
einer Befreiung oder Ermäßigung betreffen z. B. Minderjährige, Schwangere, Bezieherinnen und 
Bezieher einer Invalidenrente oder einer Arbeitsunfallrente ab einem Grad von 66,66 Prozent und 
ihre Angehörigen sowie Langzeiterkrankte.15 

Versicherte zwischen drei und 24 Jahren erbringen keine eigenen Leistungen für alle drei Jahre 
stattfindende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und zahnärztliche Behandlungen innerhalb 
der nachfolgenden sechs Monate (ausgenommen prothetische und zahnärztlich-orthopädische 
Behandlungen).16 Seit wenigen Jahren ist daneben eine besondere Versorgungsform im Bereich 
Zahnersatz geschaffen worden. Für bestimmte Zahnprothesen wurden Preisobergrenzen festge-
setzt und im Ergebnis kann sich für diese die Zuzahlung bei einer bestehenden privaten Zusatz-
versicherung auf null reduzieren.17 

2.2.2. Stationäre Behandlung 

Im Rahmen einer stationären Behandlung beträgt die Kostenbeteiligung in Form einer Kranken-
hauspauschale 20 Prozent der Kosten und zusätzlich 20 Euro pro Tag (Entlassungstag einge-
schlossen) bzw. 15 Euro pro Tag in einer psychiatrischen Abteilung einer Gesundheitseinrich-
tung. Auch hier kommt eine pauschale Zuzahlung in Höhe von 24 Euro zum Tragen bei bestimm-
ten aufwendigen Leistungen, die bei einem Betrag von 120 Euro oder darüber liegen. Eine Be-
handlung in der Notaufnahme ohne weiteren Krankenhausaufenthalt zieht eine pauschale Zu-
zahlung in Höhe von 19,61 Euro nach sich, während Versicherte mit Langzeiterkrankungen und 
Personen, die Leistungen aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit erhalten, im 
Krankenhaus 8,49 Euro beisteuern.18  

 

13 MISSOC. Im Elsass und in Teilen von Lothringen fällt eine geringere Eigenbeteiligung an. Stattdessen ist der 
Sozialversicherungsbeitrag höher. Siehe hierzu Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen 
im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S.73. 

14 Dazu näher in französischer Sprache über die französische Krankenversicherung, L'Assurance Maladie, Consul-
tations et soins dentaires: vos remboursements, 13. April 2022, abrufbar unter https://www.ameli.fr/assure/rem-
boursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-den-
taires/consultations-soins-dentaires. 

15 MISSOC. 

16 MISSOC. 

17 OECD, State of Health in the EU, France, Country Health Profile 2021, S. 15, abrufbar unter https://read.oecd-
ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-en#page; weitere Ein-
zelheiten in französischer Sprache unter L'Assurance Maladie, Soins dentaires: comprendre le 100 % Santé,  
13. April 2022, abrufbar unter https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-den-
taires-optique-audition/soins-dentaires-comprendre-le-100-sante sowie Prothèses dentaires. 13. April 2022, ab-
rufbar unter https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audi-
tion/consultations-soins-protheses-dentaires/protheses-dentaires.  

18 MISSOC. 

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-dentaires/consultations-soins-dentaires
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-dentaires/consultations-soins-dentaires
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-dentaires/consultations-soins-dentaires
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-en#page
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-en#page
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/soins-dentaires-comprendre-le-100-sante
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/soins-dentaires-comprendre-le-100-sante
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-dentaires/protheses-dentaires
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/soins-protheses-dentaires-optique-audition/consultations-soins-protheses-dentaires/protheses-dentaires
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2.2.3. Arzneimittel 

Die Zuzahlung bei Arzneimitteln ist gestaffelt. Ausschlaggebend ist der medizinische Nutzen. Die 
Beteiligung der Versicherten an den Kosten beträgt 85 Prozent für Arzneimittel mit wenig medi-
zinischem Nutzen, 70 Prozent bei bedingt erforderlichem Nutzen, 35 Prozent für Arzneimittel 
mit hohem medizinischem Nutzen und reduziert sich auf null für Arzneimittel, die als unabding-
lich eingestuft werden.19 Immer zu leisten ist eine Zuzahlung von 0,50 Euro pro Medikamenten-
packung bis zu einer Grenze von 50 Euro pro Jahr und Person. Bestimmte Personengruppen sind 
von der pauschalen Zuzahlung pro Arzneimittelpackung ausgeschlossen. Dazu gehören beispiels-
weise Minderjährige und Schwangere ab dem ersten Tag des sechsten Schwangerschaftsmonats 
und bis zum zwölften Tag nach der Entbindung.20  

2.2.4. Weitere Leistungen 

Im Bereich der Hilfsmittel kann eine Beteiligung bis zu einer Höhe von 40 Prozent anfallen. Eine 
Reduzierung der Eigenbeteiligung auf null kommt bei bestimmten Prothesen nach erteilter Ge-
nehmigung durch die Krankenkasse in Betracht. Daneben kommt bei bestehender Zusatzversi-
cherung – wie bei einigen Zahnprothesen – durch festgesetzte Preisobergrenzen für bestimmte 
Sehhilfen und Hörgeräte eine vollständige Kostenerstattung in Betracht.21 

3. Italien 

3.1. Zugang und Finanzierung 

Der zentrale staatliche Gesundheitsdienst in Italien (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) erfasst 
obligatorisch alle Einwohnerinnen und Einwohner, darunter auch sich rechtmäßig aufhaltende 
EU-Angehörige mit einem dauerhaften Wohnsitz in Italien. Um Leistungen des SSN in Anspruch 
nehmen zu können, ist eine kostenlose, individuelle (also für jedes Familienmitglied gesonderte) 
Registrierung erforderlich. Die rund 20 Regionen Italiens sind für die Organisation der Gesund-
heitsversorgung vor Ort durch lokale Gesundheitseinheiten und Krankenhäuser verantwortlich 
und übernehmen auch einen großen Teil der Kosten. Die Regierung in Rom bestimmt aber den 
Umfang des Basisleistungspaketes, wobei die Regionen die Möglichkeit haben, zusätzliche Leis-
tungen auf ihre Kosten anzubieten. So ist festzustellen, dass der reichere Norden Italiens im Ver-
gleich zum ärmeren Süden eine bessere Gesundheitsversorgung gewährt.22 Leistungen können 

 

19 Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Frankreich – Medizinische Versorgung, ab-
rufbar unter https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=de&intPageId=4534.  

20 MISSOC. 

21 MISSOC; OECD, State of Health in the EU, France, Country Health Profile 2021, S. 15, abrufbar unter 
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-
en#page; weitere Einzelheiten dazu sind in französischer Sprache verfügbar über L‘Assurance Maladie, Soins et 
prothèses dentaires, optique et audition: vos remboursements, abrufbar unter https://sante.gouv.fr/systeme-de-
sante/100pourcent-sante/  

22 Brock, Heinz, Bella Figura, in: Das österreichische Gesundheitswesen ÖKZ, 2022 (63), S. 26-27, abrufbar unter 
https://link.springer.com/article/10.1007/s43830-022-0107-1.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=de&intPageId=4534
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-en#page
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/france-country-health-profile-2021_7d668926-en#page
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/100pourcent-sante/
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/100pourcent-sante/
https://link.springer.com/article/10.1007/s43830-022-0107-1
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auch von privaten Gesundheitseinrichtungen bezogen werden, sofern dementsprechende Ver-
träge mit den lokalen Gesundheitseinheiten abgeschlossen wurden.23 Die ambulante Versorgung 
findet primär über Familienärztinnen und -ärzte statt. Dazu zählen die Hausärzteschaft ebenso 
wie die Kinderärzteschaft.24 Da das öffentliche ambulante Gesundheitssystem von hohen Warte-
zeiten geprägt ist, haben sich in Italien private ambulante „Low-cost“-Behandlungszentren entwi-
ckelt, die bestimmte Angebote auf eigene Kosten anbieten.25 Private Zusatzversicherungen kom-
men dennoch nur in begrenztem Umfang zum Einsatz.26  

Der SSN wird über nationale und regionale Steuern (von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
zu entrichtende Steuer plus ein Aufschlag auf die Einkommensteuer) sowie über Zuzahlungen27 
der Patientinnen und Patienten finanziert.28 

3.2. Zuzahlungen 

Der SSN deckt die Basisversorgung ab. Diese umfasst insbesondere die Allgemeinmedizin, Kin-
derheilkunde, Gynäkologie und Krankenhausaufenthalte. In diesen Fällen fallen für die Patien-
tinnen und Patienten in der Regel keine Kosten an, da die Ärzteschaft direkt von der Region be-
zahlt wird. Auch im Krankenhaus fallen in der Regel keine Zuzahlungen an, es sei denn, beson-
dere Leistungen wie ein Einzelzimmer sind erwünscht.29 Eine zahnärztliche Behandlung gehört 

 

23 Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Italien – Medizinische Versorgung, abrufbar 
unter https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=de&intPageId=4619; Schölkopf, Martin/Grimmei-
sen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S. 29 f. 

24 Vgl. Südtiroler Sanitätsbetrieb, Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin und Kinderarzt/-ärztin – Wahl und Widerruf, 
abrufbar unter https://home.sabes.it/de/informationsdienste.asp?bnsv_svid=1008640.  

25 IGES Institut GmbH, Internationaler Vergleich ambulanter Vergütung, Gutachten zu einem internationalen Ver-
gleich der ambulanten ärztlichen Vergütung aus gesundheitsökonomischer Perspektive, Ergebnisbericht für das 
Bundesministerium für Gesundheit, 5. Juni 2019, S. 56 f, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsminis-
terium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Berichte/Gutachten_IGES_-_internat_oek_Ver-
gleich_bf.pdf. 

26 Thiel, Rainer u. a., #SmartHealthSystems, Digitalisierungsstrategien im internationalen Vergleich, Auszug Ita-
lien, Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 20218, S. 127, abrufbar unter https://www.bertelsmann-stiftung.de/filead-
min/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf.  

27 Zur Steigerung der Eigenleistungen von 162 Euro pro Kopf im Jahr 1990 auf 591 Euro im Jahr 2018 siehe Prante, 
Franz u. a., Austerität, Das italienische Gesundheitssystem und die Corona-Krise, Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Hrsg.), 2021, S. 11, abrufbar unter https://library.fes.de/pdf-files/wiso/17801.pdf. 

28 Thiel, Rainer u. a., #SmartHealthSystems, Digitalisierungsstrategien im internationalen Vergleich, Auszug Ita-
lien, Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 20218, S. 127, abrufbar unter https://www.bertelsmann-stiftung.de/filead-
min/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, 
Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S. 30. 

29 MISSOC; Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Italien – Medizinische Versorgung, 
abrufbar unter https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=de&intPageId=4619. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=de&intPageId=4619
https://home.sabes.it/de/informationsdienste.asp?bnsv_svid=1008640
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Berichte/Gutachten_IGES_-_internat_oek_Vergleich_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Berichte/Gutachten_IGES_-_internat_oek_Vergleich_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Berichte/Gutachten_IGES_-_internat_oek_Vergleich_bf.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/17801.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Studie_Italien.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=de&intPageId=4619
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nur für bestimmte Personengruppen wie Kinder und Personen mit geringem Einkommen zum 
Leistungskatalog.30  

3.2.1. Fachärztliche Behandlung 

Eine fachärztliche Behandlung ist nach einer Überweisung möglich. Dafür werden Kostenbeteili-
gungen fällig, die von Region zu Region unterschiedlich ausfallen können und in einem Tarifver-
zeichnis festgelegt sind. Maximal werden pro Behandlung 36,15 Euro angesetzt. Zusätzlich ist 
ein weiterer Betrag von zehn Euro (vorbehaltlich geringfügiger Abweichungen auf regionaler 
Ebene) pro Verschreibung an den SSN zu zahlen. Bestimmte Personengruppen wie Kinder unter 
sechs Jahren, Blinde, Taubstumme, Personen mit Behinderung aufgrund des Wehrdienstes oder 
mit einem Invaliditätsgrad von mehr als zwei Drittel sowie Sozialhilfeempfangende und weitere 
Gruppen mit geringem Haushaltseinkommen sind von den Zuzahlungen befreit. Daneben kommt 
weiteren Personengruppen eine teilweise Kostenbefreiung zugute. Dies gilt z. B. für Personen mit 
chronischen Erkrankungen, die eine Behinderung zur Folge haben und für Schwangere in beson-
deren Fällen.31  

3.2.2. Arzneimittel 

Die Kosten für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel werden nicht übernommen. Arznei-
mittel, die auf der nationalen Positivliste aufgeführt sind und damit der Behandlung sehr ernster 
Erkrankungen dienen oder bei chronischen Erkrankungen verschrieben werden, sind kostenfrei 
mit Ausnahme einer festen Zuzahlung, der Rezeptgebühr. Diese ist nicht einheitlich geregelt. Die 
verschiedenen Regionen legen hier die Höhe und die Ausnahmen für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen fest.32 

3.2.3. Weitere Leistungen 

Für Menschen mit Behinderung stellt die jeweils zuständige lokale Gesundheitsbehörde Prothe-
sen ohne weitere Zuzahlung zur Verfügung. Brillen und Hörgeräte werden nur für bestimmte 
Sehbehinderungen und Hörschädigungen kostenfrei bereitgestellt. Hilfs- und Heilmittel gehören 
im Übrigen nicht zum Leistungskatalog des SSN.33  

 

30 Winkelmann, Juliane, Die zahnmedizinische Versorgung in Europa: Finanzierung, Leistungsabdeckung durch 
Gesundheitssysteme und Versorgungsgrad – Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? März 2022, 
S. 14, abrufbar unter https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002433/Vor-
traege/2022/2022.03.22.jw_AG_zahnmed_Versorgung.pdf.  

31 MISSOC insbesondere auch mit weiteren Details zu den Ausnahmegruppen; Südtiroler Landesverwaltung, 
Selbstbeteiligungen an der Gesundheitsausgabe („Ticket“), abrufbar unter https://www.provinz.bz.it/gesund-
heit-leben/gesundheit/buerger-leistungsempfaenger/selbstbeteiligung-gesundheitsausgabe-ticket.asp.  

32 MISSOC; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auf-
lage 2021, S. 31. 

33 Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, 
S. 31; MISSOC: „Die Kosten für Prothesen und medizinische Hilfsmittel an Versicherte, die sich von einem Ar-
beitsunfall oder einer Berufskrankheit erholen, werden von dem Nationalen Institut der Arbeitsunfallversiche-
rung (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, INAIL) übernommen.“ 

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002433/Vortraege/2022/2022.03.22.jw_AG_zahnmed_Versorgung.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002433/Vortraege/2022/2022.03.22.jw_AG_zahnmed_Versorgung.pdf
https://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/gesundheit/buerger-leistungsempfaenger/selbstbeteiligung-gesundheitsausgabe-ticket.asp
https://www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/gesundheit/buerger-leistungsempfaenger/selbstbeteiligung-gesundheitsausgabe-ticket.asp
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4. Polen 

4.1. Zugang und Finanzierung 

In Polen sind die Einwohnerinnen und Einwohner – einschließlich sich rechtmäßig in Polen auf-
haltender Personen aus der EU34 – bei einer einzigen Krankenkasse, dem Nationalen Gesund-
heitsfonds (Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ), grundsätzlich obligatorisch versichert. Voraus-
setzung ist eine entsprechende Anmeldung. Unterhaltsberechtigte Familienmitglieder wie etwa 
Ehegatten und Kinder sind auf Antrag über die hauptversicherte Person beitragsfrei mitabge-
deckt. Personen, die ausnahmsweise nicht versicherungspflichtig sind, wie Personen, die von ih-
ren Kapitalerträgen leben, können sich freiwillig im NFZ versichern. Der NFZ setzt sich aus einer 
dem Gesundheitsministerium untergeordneten Zentrale und Filialen in den 16 Regionen Polens 
zusammen, die Verträge mit öffentlichen und privaten Leistungserbringern zur Sicherstellung der 
gesundheitlichen Versorgung schließen. Das Ministerium legt die Finanzausstattung des NFZ 
und den Leistungskatalog fest. Die private Zusatzkrankenversicherung spielt in Polen mit rund 
sechs Prozent Bevölkerungsanteil eine untergeordnete Rolle. Der Zugang zur Fachärzteschaft er-
folgt in der Regel per Überweisung über eine Primärärztin bzw. einen Primärarzt.35 

Der NFZ wird in erster Linie durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei für die mitver-
sicherten Familienmitglieder Zuschüsse durch das Gesundheitsministerium gewährt werden. Da-
neben kommen weitere Zuschüsse für bestimmte Leistungen wie die Notfallversorgung und 
Transplantationen zum Tragen.36 Dabei ist allerdings zu bedenken, dass das staatliche Gesund-
heitssystem in Polen als chronisch unterfinanziert gilt und daher vor großen Herausforderungen 
steht.37 

 

34 Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Polen – Sachleistungen bei Krankheit, abruf-
bar unter https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&intPageId=4720&langId=de#:~:text=B%C3%BCr-
ger%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Union%20sind,die%20Europ%C3%A4ische%20Krankenversiche-
rungskarte%20vorgezeigt%20werden: „Bürger der Europäischen Union sind in Bezug auf Leistungen der Ge-
sundheitsversorgung den polnischen Staatsangehörigen gleichgestellt. Einzige Bedingung ist der Nachweis eines 
Anspruchs auf Gesundheitsversorgung in ihrem Heimatland. Hierzu muss die Europäische Krankenversiche-
rungskarte vorgezeigt werden.“ Siehe hierzu auch Fußnote 2. 

35 MISSOC; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auf-
lage 2021, S. 115 und 117; Bundeszentrale für politische Bildung, Analyse: Das polnische Gesundheitswesen. 
Grundlagen, Strukturen und Institutionen, 20. April 2021, abrufbar unter https://www.bpb.de/themen/eu-
ropa/polen-analysen/332128/analyse-das-polnische-gesundheitswesen-grundlagen-strukturen-und-institutio-
nen/. 

36 Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, 
S. 116. 

37 Becker, Niklas, Gesundheitsmarkt Polen, Mitteleuropas größter Gesundheitsmarkt wird digitaler, Germany 
Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (Hrsg.), 2020, abrufbar unter 
https://gha.health/wp-content/uploads/2021/01/Zielmarktanalyse-_Polen_2020.pdf; Schölkopf, Mar-
tin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S. 115.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&intPageId=4720&langId=de#:~:text=B%C3%BCrger%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Union%20sind,die%20Europ%C3%A4ische%20Krankenversicherungskarte%20vorgezeigt%20werden
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&intPageId=4720&langId=de#:~:text=B%C3%BCrger%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Union%20sind,die%20Europ%C3%A4ische%20Krankenversicherungskarte%20vorgezeigt%20werden
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&intPageId=4720&langId=de#:~:text=B%C3%BCrger%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Union%20sind,die%20Europ%C3%A4ische%20Krankenversicherungskarte%20vorgezeigt%20werden
https://www.bpb.de/themen/europa/polen-analysen/332128/analyse-das-polnische-gesundheitswesen-grundlagen-strukturen-und-institutionen/
https://www.bpb.de/themen/europa/polen-analysen/332128/analyse-das-polnische-gesundheitswesen-grundlagen-strukturen-und-institutionen/
https://www.bpb.de/themen/europa/polen-analysen/332128/analyse-das-polnische-gesundheitswesen-grundlagen-strukturen-und-institutionen/
https://gha.health/wp-content/uploads/2021/01/Zielmarktanalyse-_Polen_2020.pdf
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4.2. Zuzahlungen 

Wenn sich die Versicherten von Leistungserbringern behandeln lassen, die einen Vertrag mit 
dem NFZ geschlossen haben, übernimmt dieser die Behandlungskosten entsprechend der Festle-
gungen durch das Ministerium. Die Versicherten erhalten demnach Sachleistungen und müssen 
so nicht in Vorleistung treten. Hausärztliche und fachärztliche Behandlungen sowie die Versor-
gung im Krankenhaus nach einer ärztlichen Überweisung bzw. in einem medizinischen Notfall 
unterliegen keinen Zuzahlungen.38   

4.2.1. Zahnärztliche Behandlungen 

Nur wenige zahnärztliche Grundbehandlungen und zahnmedizinische Materialien sind für alle 
Versicherten kostenlos.39 Kosten für Zahnersatz in Form von Acrylprothesen werden von dem 
NFZ einmal alle fünf Jahre erstattet.40  

4.2.2. Arzneimittel 

Arzneimittel für in Krankenhäusern aufgenommene Patientinnen und Patienten sind kostenfrei 
zugänglich. Bei ambulant verordneten Arzneimitteln gilt: Die Zuzahlung der Versicherten hängt 
von der Art des Arzneimittels ab. Für Grundmedikamente sind 3,20 Polnische Zloty (derzeit  
0,72 Euro) bzw. 15,10 Polnische Zloty (derzeit 3,43 Euro) zuzuzahlen. Für bestimmte Arzneimit-
tel ist eine prozentuale Eigenbeteiligung in Höhe von 30 bis 50 Prozent fällig. Sonstige Medika-
mente sind von den Versicherten vollständig zu zahlen. Von der Zuzahlungspflicht bei bestimm-
ten Arzneimitteln sind Personen im Alter von über 75 Jahren, Kriegsinvaliden sowie Militärinva-
liden bis zu einer bestimmten Obergrenze befreit.41 

4.2.3. Weitere Leistungen 

Die Kosten für Prothesen, Hörgeräte und Rollstühle werden ganz oder teilweise übernommen. 
Für Brillengestelle und Kontaktlinsen sind vom Versicherten 30 bis 50 Prozent der Kosten zu 
übernehmen. Dabei erhalten bestimmte Personengruppen wie Invaliden aufgrund eines Krieges 
oder aufgrund des Militärdienstes medizinische Hilfsmittel kostenfrei.42 

 

38 MISSOC; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auf-
lage 2021, S. 117. 

39 NFZ, Gesundheitsschutz in Polen, abrufbar unter https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/leczenie-za-
granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen.  

40 MISSOC. Weitere Einzelheiten dazu veröffentlicht das polnische Gesundheitsministerium in polnischer Spra-
che unter https://www.gov.pl/web/zdrowie/leczenie-stomatologiczne.  

41 MISSOC; NFZ, Gesundheitsschutz in Polen, abrufbar unter https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjen-
tow/leczenie-za-granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen; weitere Einzelheiten sind in polni-
scher Sprache über das dortige Gesundheitsministerium abrufbar unter https://www.gov.pl/web/zdrowie/refun-
dacja3.  

42 MISSOC. 

https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/leczenie-za-granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen
https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/leczenie-za-granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen
https://www.gov.pl/web/zdrowie/leczenie-stomatologiczne
https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/leczenie-za-granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen
https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/leczenie-za-granica/98-leczenie-w-ue/280-gesundheitsschutz-in-polen
https://www.gov.pl/web/zdrowie/refundacja3
https://www.gov.pl/web/zdrowie/refundacja3
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5. Spanien 

5.1. Zugang und Finanzierung 

In Spanien ist der öffentliche Gesundheitsdienst (Sistema Nacional de Salud – SNS) für die ge-
samte Bevölkerung zugänglich, insbesondere auch für Personen aus der EU mit rechtmäßigem 
und gewöhnlichem Wohnsitz in Spanien. Mit einer Meldung beim Nationalen Sozialversiche-
rungssystem (Sistema Nacional de la Seguridad Social)43 sowie anschließender Registrierung 
beim SNS erstreckt sich die Absicherung auch auf die Angehörigen wie z. B. Ehegatten, Ex-Part-
nerinnen und Ex-Partner mit Anspruch auf Versorgungsausgleich und Kinder bis zum 26. Le-
bensjahr bzw. ältere Kinder mit Behinderungen ab einem Invaliditätsgrad von mindestens 65 Pro-
zent. Der SNS ist regionalisiert. Daher hat jede der 17 Regionen Spaniens einen zugehörigen SNS 
und ist für seine Planung, Bereitstellung insbesondere in Form von Gesundheitszentren und Qua-
litätssicherung verantwortlich. Dem Gesundheitsministerium auf zentralstaatlicher Ebene obliegt 
dabei die Koordination zwischen den regionalen Einheiten und die Rahmengesetzgebung samt 
zentralem Leistungskatalog.44 Anspruch besteht auf allgemeinärztliche bzw. kinderärztliche Be-
handlung im Gesundheitszentrum. Ggf. wird an eine Fachärztin bzw. einen Facharzt oder an ein 
Krankenhaus überwiesen, das in Notfällen jederzeit aufgesucht werden kann. In Ergänzung zum 
SNS bestehen gesonderte obligatorische Versorgungssysteme für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes und der Armee, die zusätzliche Absicherungen enthalten. Rund ein Fünftel der Bevölke-
rung verfügt über eine private Zusatzversicherung, um nicht vom Leistungskatalog abgedeckte 
Behandlungen abfangen zu können.45  

Das spanische Gesundheitswesen wird überwiegend durch allgemeine Steuermittel auf zentral-
staatlicher und regionaler Ebene finanziert. Die ergänzenden Systeme finanzieren sich daneben 

 

43 Im Nationalen Sozialversicherungssystem werden insbesondere Erwerbstätige, Rentnerinnen und Rentner sowie 
Arbeitslose geführt, wobei für Erwerbstätige und ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Beiträge anfallen. Per-
sonen, die in den letzten zwölf Monaten in Spanien gelebt haben und die nicht im Nationalen Sozialversiche-
rungssystem gemeldet sind, erhalten über eine freiwillige Versicherung einen Zugang zum SNS, so MISSOC. 
Zu Einzelheiten für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich Versicherungsbeiträgen bei freiwilliger Ver-
sicherung siehe auch Deutsche Vertretungen in Spanien, Das Gesundheitssystem Spaniens: Mitgliedschaft bei 
der spanischen staatlichen Krankenversicherung, Mai 2022, abrufbar unter https://spa-
nien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-
data.pdf.  

44 Der Leistungskatalog ist in spanischer Sprache abrufbar über das dortige Gesundheitsministerium unter 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/home.htm.  

45 MISSOC; KBV, Gesundheit anderswo, Spanien: Sparmaßnahmen führen zu Kollaps, 14. Februar 2022, abrufbar 
unter https://www.kbv-klartext.de/gesundheit-anderswo/spanien-sparmassnahmen-fuehren-zu-kollaps.html; 
Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Spanien – Medizinische Versorgung, abruf-
bar unter, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=de&intPageId=4791; Padilla Bernáldez, Ja-
vier, Das öffentliche Gesundheitswesen im spanischen Staat vor, während und nach Corona, Rosa Luxemburg 
Stiftung (Hrsg.), 6. Juli 2021, abrufbar unter https://www.rosalux.eu/de/article/2024.das-%C3%B6ffentliche-
gesundheitswesen-im-spanischen-staat-vor-w%C3%A4hrend-und-nach-corona.html;  Schölkopf, Mar-
tin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, S. 33; OECD, 
State of Health in the EU, Spain, Country Health Profile 2021, S. 7, abrufbar unter https://health.ec.eu-
ropa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_es_english.pdf 

https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/home.htm
https://www.kbv-klartext.de/gesundheit-anderswo/spanien-sparmassnahmen-fuehren-zu-kollaps.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=de&intPageId=4791
https://www.rosalux.eu/de/article/2024.das-%C3%B6ffentliche-gesundheitswesen-im-spanischen-staat-vor-w%C3%A4hrend-und-nach-corona.html
https://www.rosalux.eu/de/article/2024.das-%C3%B6ffentliche-gesundheitswesen-im-spanischen-staat-vor-w%C3%A4hrend-und-nach-corona.html
https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_es_english.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_es_english.pdf
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auch aus Beiträgen der Beschäftigten (rund 85 Prozent Steuermittel und 15 Prozent Beiträge).46 
Auch das spanische Gesundheitssystem steht aufgrund reduzierter Gesundheitsausgaben wie 
auch Personalmangels sowie langer Wartezeiten und damit einhergehendem Zulauf bei den pri-
vaten Versicherungen vor großen Herausforderungen.47 

5.2. Zuzahlungen 

Die ambulante und stationäre Versorgung wird im Rahmen der festgelegten Leistungen ohne Ei-
genbeteiligungen erbracht.48  

5.2.1. Zahnärztliche Behandlungen 

In der zahnärztlichen Versorgung bietet der zentrale Leistungskatalog Basisleistungen. Insbeson-
dere erbracht werden Diagnose- und Therapiemaßnahmen bei akuten Erkrankungen sowie Ge-
sundheitsaufklärung und Zahnvorsorgebehandlungen einschließlich Schulungen zur Mundhygi-
ene. Weitere zahnärztliche Behandlungen, Kieferorthopädie und Zahnersatz sind von wenigen 
Ausnahmen abgesehen ausgeschlossen.49  

5.2.2. Arzneimittel 

Patientinnen und Patienten übernehmen – je nach ihrem Jahreseinkommen – zwischen 40 und 
60 Prozent der Kosten des im Leistungskatalog enthaltenen Arzneimittels entsprechend ihres Jah-
reseinkommens. Für bestimmte besondere Arzneimittel bei chronischen Arzneimitteln gibt es be-
stimmte Höchstbeträge. Besondere Personengruppen wie Rentnerinnen und Rentner zahlen der-
zeit, wenn ihr Jahreseinkommen unter 100.000 Euro liegt, 10 Prozent des Arzneimittelpreises bei 
einem Maximalbetrag je Mittel von acht Euro (bis 18.000 Euro Jahreseinkommen) bzw. 18 Euro. 
Weitere Personengruppen wie Menschen mit Behinderungen oder Opfer von Arbeitsunfällen 
sind in bestimmten Fällen von den Kosten befreit.50 

 

46 Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auflage 2021, 
S. 34. 

47 Christophers, Birte/Schmitz, Hendrik, Gesundheit anderswo - Spanien: Sparmaßnahmen führen zu Kollaps, 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV, Hrsg.), 14. Februar 2022, abrufbar unter https://www.kbv-klar-
text.de/gesundheit-anderswo/spanien-sparmassnahmen-fuehren-zu-kollaps.html; Tagesschau.de, Bessere Ge-
sundheitsversorgung: Hunderttausende Spanier protestieren, 12. Februar 2023, abrufbar unter https://www.ta-
gesschau.de/ausland/europa/proteste-gesundheitswesen-101.html.  

48 MISSOC. 

49 MISSOC; Schölkopf, Martin/Grimmeisen, Simone, Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich, 4. Auf-
lage 2021, S. 35; weitere Einzelheiten sind in spanischer Sprache abrufbar über das dortige Gesundheitsministe-
rium unter https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServi-
cios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-SaludBucoDental.htm.  

50 MISSOC; Deutsche Vertretungen in Spanien, Das Gesundheitssystem Spaniens Mitgliedschaft bei der spani-
schen staatlichen Krankenversicherung, Mai 2022, abrufbar unter https://spa-
nien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-
data.pdf 

https://www.kbv-klartext.de/gesundheit-anderswo/spanien-sparmassnahmen-fuehren-zu-kollaps.html
https://www.kbv-klartext.de/gesundheit-anderswo/spanien-sparmassnahmen-fuehren-zu-kollaps.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/proteste-gesundheitswesen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/proteste-gesundheitswesen-101.html
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-SaludBucoDental.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/AP-SaludBucoDental.htm
https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
https://spanien.diplo.de/blob/1762538/44019fa069c2799ae25659c300f66598/gesundheitssystem-gesundheitsreform-data.pdf
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5.2.3. Weitere Leistungen 

Brillen sind nicht im Leistungskatalog enthalten, so dass Betroffene selbst dafür aufkommen 
müssen. Für Prothesen, Orthesen und andere Hilfsmittel wie Rollstühle wird – je nach Jahresein-
kommen – eine Eigenbeteiligung zwischen 40 und 60 Prozent angesetzt. Rentnerinnen und Rent-
ner zahlen wie schon bei der Inanspruchnahme von Arzneimitteln 10 Prozent selbst, wenn ihr 
Jahreseinkommen unter 100.000 Euro liegt. Teils sind sie wie auch andere Personengruppen mit 
sehr niedrigem Einkommen ganz von Kosten befreit. Dies gilt zudem z. B. für Personen mit be-
stimmten Behinderungen sowie Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten Auch wäh-
rend eines Krankenhausaufenthaltes fallen keine Kosten für Hilfsmittel an.51 

*** 

 

51 MISSOC; Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Spanien – Medizinische Versor-
gung, abrufbar unter, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=de&intPageId=4791. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=de&intPageId=4791
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